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Wohnungsbau in Basel:
Schritt in die Zukunft

Die Wiederbelebung des
genossenschaftlichen Wohnungsbaus im Gebiet
von Basel stand im Mittelpunkt einer
Präsidentenkonferenz des Bundes
Nordwestschweizerischer Wohngenossenschaften

(BNW), die am 1. März in Basel
stattfand.

Die Behörden des Kantons Basel-
Stadt haben aufgrund einer Eingabe des
BNW eine Spezialkommission gebildet,
die sich mit Fragen des Wohnungsbaus
befasst. Ebenfalls als Teilerfolg der Basler

Sektion des SVW wertete ihr Präsident

H.P. Bertschmann in seinen
Ausführungen an der Konferenz, dass die
Wohnbauhilfe des Kantons kürzlich
auch auf Renovationen ausgedehnt worden

ist. Nun sei es aber an den Basler
Wohngenossenschaften selbst, wieder
einen aktiven Beitrag zur Linderung des

Mangels an preisgünstigen
Familienwohnungen zu leisten.

Dr. W. Ruf orientierte die versammelten

Genossenschafter, dass vorerst der
Bedarf an Familienwohnungen auf
Stadtgebiet näher abgeklärt werden solle.

Der BNW will dazu eine breit angelegte

Erhebung durchführen. Allerdings
will er sich nicht mit einer Analyse
begnügen.

In Basel wie in allen anderen Städten
sind die Baulandreserven nahezu
aufgebraucht. Die genossenschaftliche Tätigkeit

wird daher in zwei Stossrichtungen
zielen. Einerseits geht es darum, dass das
noch vorhandene Land den Genossenschaften

auch tatsächlich zur Verfügung
steht - und dass sie davon effektiv
Gebrauch machen, indem sie den Mut zum
Bauen aufbringen. Anderseits werden
nach der Ansicht von Dr. W. Ruf die
Genossenschaften vermehrt bestehende
Wohnliegenschaften zu einem vernünftigen

Preis zu kaufen versuchen. Der Kanton

Basel-Land verfügt zurzeit kaum
über Möglichkeiten, den Wohnungsbau
aus eigenen Kräften zu fördern. Er hat
kürzlich eine Expertenkommission
eingesetzt, die wirksame Massnahmen
vorschlagen soll. M. Baumann, Vertreter des

BNW in dieser Kommission, und
D. Wronsky orientierten kurz darüber.

Ein Genossenschaftsverband als
Bauträger

Das Hauptanliegen des BNW-Vor-
standes stellte E. Matter vor. Man könne
nicht behaupten, die nordwestschweizerischen

Wohngenossenschaften seien
nicht mehr aktiv. Sie hätten schliesslich
nicht nur 11000 Wohnungen gebaut,
sondern verwalteten sie auch in vorbildlicher
Weise. Aber sie hätten seit einigen Jahren
aufgehört, neu zu bauen.

Der BNW-Vorstand hat ein eigentliches

Programm aufgestellt, um die
Bedeutung der Genossenschaften als
Bauträger aufzuwerten. Aus diesem «Paket»,
das im «wohnen» Nr. 6/1982 beschrieben

worden ist, hat der Vorstand einen
Vorschlag besonders intensiv weiterverfolgt.

Es geht, kurz gesagt, um die
Bildung eines Genossenschaftsverbandes,
der anstelle einzelner Genossenschaften
baut und diesen die erstellten und
vermieteten Liegenschaften wieder abtritt.

Nicht resignieren

«Wir dürfen nicht resignieren!» rief
Emil Matter den versammelten
Genossenschaftern zu. Anderseits soll der
begründeten Scheu der oft kleinen
Wohngenossenschaften vor einem untragbaren
Risiko Rechnung getragen werden. Ein
Genossenschaftsverband, dem eine grössere

Anzahl Wohngenossenschaften
angeschlossen sind, würde dies ermöglichen.

Eine erste Aussprache habe
gezeigt, dass das Interesse vermutlich
besteht. Es gehe nun darum, möglichst bald
definitiv abzuklären, welche Genossenschaften

sich an einem gemeinsamen
Bauträger in der Form eines
Genossenschaftsverbandes beteiligen werden. Die
Zeit dränge plötzlich, erklärte E. Matter,
weil für die Uberbauung «Elsässerrhein-
weg» (Schlachthofareal) ein
genossenschaftlicher Bauträger gefunden werden
sollte. Tritt dieser nicht demnächst auf
das vielversprechende Neubauvorhaben
von 45 Wohnungen ein, so dürfte das
Baurecht an einen nicht gemeinnützigen
Bauträger fallen - entgegen der erklärten
Absicht der Behörden. Dass keine
Genossenschaft für sich allein den Bau
wage, das habe sich leider bereits gezeigt.

Eine längere Aussprache und eine
konsultative Abstimmung bewiesen, dass
die Basler Genossenschaften bereit sind,
sich für einen Genossenschaftsverband
zu engagieren. Zentralsekretär Dr.
F. Nigg stellte die Unterstützung durch
den SVW in Aussicht. Eine Gruppe von
Genossenschaften, die bereits den Beitritt

zu einem Genossenschaftsverband
formell festlegen konnten, hat inzwischen

die Gründung an die Hand genommen.

Genossenschaften, die später
beitreten, werden aber in keiner Weise
benachteiligt sein. Alle Genossenschaften,
die über die Voraussetzungen verfügen,
um sofort über einen Beitritt zum
Genossenschaftsverband zu entscheiden, wurden

von Präsident H.P. Bertschmann
ermuntert, dies zu tun. Die Mitglieder des
BNW-Vorstandes sind in diesem
Zusammenhang gerne zu Auskünften bereit.

Der 1. März 1983 könnte in die
Geschichte des BNW eingehen, meinte
abschliessend E. Matter. Er gab seiner
bestimmten Hoffnung Ausdruck, dass an
diesem Abend ein Schritt in eine neue
Zukunft erfolgt sei. fn

Kongress SVW 1983

Der Kongress des Schweizerischen

Verbandes für Wohnungswesen

findet - wir haben dies
bereits gemeldet - am 11. und
12. Juni 1983 in Sierre/Siders (VS)
statt.
Hauptreferent ist Bundesrat Leon
Schlumpf.

Ein wichtiger Hinweis:
Die Hotelreservation wird vom
Verkehrsbüro Siders nur bei
Anmeldung bis spätestens 18. April
1983 gewährleistet.

Die Sektion Zürich
meldet...

Baugenossenschaften der Stadt
Zürich, welche mit der Unterstützung der
Stadt Wohnungen erstellen oder die
Nachfinanzierung durch städtische
Darlehen lösen, sind verpflichtet, gewisse
Rückstellungen vorzunehmen. So wird in
einem Reglement über das Rechnungswesen

der von der Stadt Zürich
unterstützten Baugenossenschaften verlangt,
dass ein Erneuerungs- und ein
Amortisationsfonds in der Buchhaltung geführt
werden. Diese Fonds müssen alljährlich
zu Lasten der Betriebsrechnung mit
mindestens Va% der Nettoanlagekosten
geäufnet werden. Zusätzlich sind diese
Fonds mit 4% zu verzinsen.

Diese Auflage führte dazu, dass durch
die Reservebildung Genossenschaften in
der Stadt Zürich bisher kaum finanzielle
Probleme hatten. Der Erneuerungsfonds
kann jederzeit mit Beträgen belastet werden,

die über den normalen Unterhalt
und Reparaturen hinausgehen. Viele
Genossenschaften haben diesen
Erneuerungsfonds zusätzlich erhöht, um bei
Renovationen darauf zurückgreifen zu können

und um vor allem jenen Anteil der
Aufwendungen darüber abzubuchen, der
nicht als Wertvermehrung betrachtet
werden kann.

Der Amortisationsfonds ist ein eigentliches

Abschreibungskonto. Für die heutige

Zeit fast etwas paradox, wenn man
bedenkt, dass die Gebäudeversicherung
des Kantons Zürich einen Teuerungsfaktor

von 735% auf dem Basiswert rechnet.
Es ist schon so, dass Liegenschaften, die
heute verkauft werden, bedeutend grössere

Erträge erzielen als noch vor wenigen

Jahren. Die Einlagen in den
Amortisationsfonds und die Verzinsung können
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